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l Lade des Planaebietes und Gle zen des räumlichen Geltunas
bereiches des Bebauungsplanes:

Der Ge[tungsberei.ch der zusanmengefaßten Änderungsp]-äne ]
ist identisch mit den Geltungsbereichen der rechtsverbind
lichen Bebauungspläne

liam Freinsheimer Weg, Hinter der Kirche
Erweiterung lll" ,
in Kraft getreten am 12. Juli 1985 und

Gesamtplan mit

nÄH Frei.nsheimer Weg, Hinter der Kirche . - Erweiterungsplan
IV", in Kraft getreten am 19. Januar 1989.

Das vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfaßte Gebiet
befindet sich südwestlich angrenzend an den Ortskern von
B i.ssersheim .

2 Erfordernis der Planaufstelluna

Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes gibt es
bereits rechtsverbi.ndliche "ältere" Bebauungspläne, die eine
an die dörfliche Bautradition angepaßte recht verdichtete
Bebauung der Grundstücke er]auben. Dennoch hat sich im Vo].l--
zug der Bebauungspläne und insbesondere bedingt durch die
allgemeine Verteuerung des Baulandes eine Nachfrage nach
einer noch intensiveren Ausnutzung der vorhandenen Baugrund--
stücke ergeben.L
Aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung, mit Grund und Boden
sparsam umzugehen, hat die Ortsgemeinde Bissersheim daher
untersucht, auf welche Weise weiterer Wohnraum geschaffen wer-
den kana. ohne wiederum ein Baugebiet erschließen zu massen
aber auch ohne die bisheri.ge städtebauliche Konzeption der
Neubaugebiete wesentlich zu verändern .
Nachdem sich herausgestellt hatte, daJ3 durch klee.nere i'An-
passungsmaßnahmen" Wohnraumreserven nobilisert werden
können, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bissersheim am
31. Mai 1992 beschlossen, die oben (unter 1.) genannten Be-
bauuungspläne zu ändern und zu einem Gesamtplan zusammen--
zufassen .
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3 . Die Änderungen im einzelnen

Gegenüber den rechtsverbind]ichen Bebauungsp]-änen werden
geändert:

a) Ärt der baulichen Nutzung
Im Dorfgebiet (Gebietstei.l A) werden di.e nach der Novelle
der Baunutzungsverordnung von 1990 ausnahmsweise zulässi.gen
Vergnügungsstätten ausgeschlossen, um eine größtmögliche
Wohnruhe im unmittelbar angrenzenden Wohngebiet zu ge-
währleisten (Textliche Festsetzung Ziffer l.l)
Di.e im allgemei.nen Wohngebiet (Gebietsteil B und C) gelten
den Nutzungseinschränkungen des Erweiterungsplanes 111 wer
den nunmehr auch für den Erweiterungsp]an ]-V übernommen
(Textliche Festsetzung Ziffer 1.2)
Damit gelten im gesamten Plangebiet einheitliche Nutzungs
regelungen.

b) Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der bauli.chen Nutzung wurde bisher bestimmt durch
di.e Festsetzung der Grundflächenzahl , der Geschoßflächeh-
zahl und Zahl der Vollgeschosse. Zukünftig entfällt die
Festsetzung der Geschoßflächenzahl. Stattdessen wird die
Höhe der bauli-chen Anlagen durch ei.ne höchstzulässige
Fi.rsthöhe bestimmt. Hierdurch und durch die Festsetzung,
daß das Dachgeschoß zukünftig Vollgeschoß im Sinne der
Landesbauordnung sein darf, wird der Dachgeschoßausbau
wesentlich erler.chtert. ohne die möglichen Gebäudehöhen und
damit die Baustruktur des Plangebietes tibermäßi.g zu ver-
ändern

c) tlberbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden i.n den Gebiets
teilen B und C in den Gartenbereich vergrößert, so daß
bisherige Uberbauungen legalisiert werden können und eineim dörflichen Bereich vertretbare bessere Grundstücks-
ausnutzung in bezug vor allem auf Nebenanlagen ërfolgen
kann
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d) Dachneigung
Die höchstzulässige Dachneigung wird von 30' (in den Ge
bietsteilen .Ä und B) bzw. 40" (im Gebietsteil C) auf zu
künftig einheitlich 50' erhöht

Hi.erdurch ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten des Dach
ausbaus .

e) Dachaufbauten
Bisher waren im Geltungsbereich des Erweiterungsplanes lll
Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) nicht zulässig. Diese ein-
schränkende Festsetzung entfällt, so daJ3 im gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Dachaufbauten zur besseren
Ausnutzung und Belichtung des Dachgeschosses zulässi.g sind.

f ) Kniestöcke
Kniestöcke waren bisher im Geltungsbereich des Erweiter-
ungsplanes 111 bis zu einer Höhe von 0,6 m und im Geltungs
bereich des .Erweiterungsplanes IV bis zu einer Höhe von
0,8 m, und zwar nur über dem 1. Vollgesëhoß, zulässig.
Zukünftig sind Kniestöcke auch über dem 2. Vollgeschoß
und einheit]ich bis zu einer Höhe von ].,O m zulässig.
Dadurch ergeben sich zusätzl i.che Möglichkeiten der Wohn
raumschaffung im Dachgeschoß .

4 . Auswirkungen der Planung

a) Auswirkungen auf den Naturhaushalt
Die Änderungen des Bebauungsplanes führen zu kei.nen
nennenswerten Auswirkungen auf den Naturhaushalt. Die Er-
stellung eines landespflegerischen Planungsbeitrages gemäß
$ 17 des Landespflegegesetzes kann daher entfallen.

b) Auswirkungen auf das Orts und Landschaftsbi].d

Durch die Zulassung einer höheren Dachneigung, von
höheren Kni.estöcken und Dachaufbauten kann si.ch das
Ortsbild in Einzelfällen ändern. um jedoch negative
Auswirkungen auszuschließen, werden die zulässigen Höhen
begrenzt.
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Auswirkungen auf das Landschaftsbild können ausge
schlossen werden .

c) Auswirkungen auf di.e städtebauliche Verdichtung
Durch den zukünftigen i.n höherem Maße möglichen Dach-
geschoßausbau kann es zu einer Erhöhung det' Wohnungs-
zahl. im Plangebiet kommen. Aufgrund aller Erfahrungen
dürfte sich die durch den Dachgeschoßausbau bedingte
Erhöhung der Wohnungszahl jedoch in engen Grenzen hal
ten, so daß Auswi.rkungen auf .die Erschließung und
di.e Wohnqual i.tät ausgeschlossen werden können .

.r3

Im übrigen"war die Zahl der zulässigen Wohnungen
je Wohngebäude auch bisher nicht begrenzt, so'daß die
Wahrscheinlichkeit der Verdichtung durch neue Mëhr-
familienhäuser wohl größer ist als durch dell Ausbau
vorhandener Wohnhäuser .

5 [aßnahme:

Die Änderung der Bebauungspläne und deren Zusammenfassung zu
dem vorliegenden Gesamtpiaii hat keine Maßnahmen der Boden--
ordnung zur Folge. Städtebauliche Gebote sind nicht beab-
sichtj.gt

Di.ese Begründung wird dem am z4i'l'.H'.Jß;!t als Satzung
beschlossenen Bebauungsplan gemäß $ 9 Äbs. 8 BauGB beigefügt

Bissersheim, den

( Mußler)
Ortsbürgermeister
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